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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.03.1963 

Geschäftszahl 

0018/62 

Rechtssatz 

Ist ein in der Bundesrepublik Deutschland wohnhafter Erblasser nach Abschluß des Staatsvertrages, aber vor 
Inkrafttreten des Vermögensvertrages mit der Bundesrepublik Deutschland gestorben und gehören zu seinem 
Nachlaß Ansprüche auf Rückübertragung von Liegenschaften und Firmenanteilen in Österreich, dann unterliegt 
der Erwerb dieser Ansprüche den Erben in Österreich der Erbschaftsteuer, und zwar auch dann, wenn ein Teil 
der rückzuübertragenden Liegenschaft oder Firmenanteile inzwischen von der Republik Österreich veräußert und 
dem Erben nur der Veräußerungserlös ausgefolgt worden ist. 
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Beachte 
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